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Einleitung 

Das Ziel des Jugendstrafvollzugs ist Resozialisierung.1 Werden junge Menschen 
im geschlossenen Jugendstrafvollzug untergebracht, so werden sie aus ihrem ge­
wohnten sozialen Umfeld herausgerissen mit dem Ziel, sie nach der Gefangen­
schaft in die Gesellschaft jenseits der Gefängnismauern wiedereinzugliedern. Dies 
schafft eine problematische und geradezu paradoxe Situation, da die Re-Integra­
tion in eine soziale Außenwelt angestrebt wird, die während der Gefangenschaft 
de facto abwesend ist.

Im Gefängnis2 gibt es durchaus Aspekte – wie zum Beispiel Arbeit, Bildungs­
angebote und Sozialkontakte –, die ein normales Leben in Freiheit imitieren. Sie 
unterliegen aber starken Einschränkungen und sind an zahlreiche rechtliche Be­
dingungen geknüpft. Für die Pflege sozialer Beziehungen im geschlossenen Ju­
gendstrafvollzug räumen die Gesetzgeber die Möglichkeit des Außenkontakts 
über Telefonate, Briefe, reguläre Besuche und Langzeitbesuche ein. Der Langzeit­
besuch – definiert als jeder unbeaufsichtigte, mehrstündige Besuch in wohnungs­
ähnlichen Räumen – scheint besonders geeignet, soziale Interaktionen außerhalb 
des Gefängnisses nachzuempfinden, ermöglicht er doch menschliche Nähe, Pri­
vatsphäre und Intimität. 

Ab 2006 wurden Langzeitbesuche erstmals aufgrund der Föderalismusreform I 
in einzelnen Gesetzen für den Erwachsenen- und auch den Jugendstrafvollzug der 
Bundesländer normiert. Über die tatsächliche Implementierung und Wirkung die­
ser Maßnahme ist jedoch in der deutschen Strafvollzugsforschung wenig bekannt. 
Während für den Erwachsenenstrafvollzug vereinzelte Studien vorliegen,3 fehlen 
vergleichbare Arbeiten über die Verbreitung und Wirkung des Langzeitbesuchs 
für den deutschen Jugendstrafvollzug. Wenn auch Langzeitbesuche im Erwachse­
nenstrafvollzug herkömmlicherweise mit dem Schutz von Ehe und eheähnlichen 
Beziehungen begründet werden und dieser Aspekt im Jugendstrafvollzug aufgrund 

	 1	§ 1 JVollzGB IV (BW); Art. 121 S. 2 BayStVollzG (BY); § 2 S. 1 JStVollzG Bln (BE); 
§ 2 S. 1 BbgJVollzG (BB); § 2 BremJStVollzG (HB); § 2 S. 1 HmbJStVollzG (HH); § 2 Abs. 1 
HessJStVollzG (HE); § 2 S. 1 JStVollzG M-V (MV); § 113 S. 1 NJVollzG (NI); § 2 Abs. 1 
JStVollzG NRW (NW); § 2 S. 1 LJVollzG (RP); § 2 Abs. 1 SJStVollzG (SL); § 2 S. 1 Sächs­
JStVollzG (SN); § 2 Abs. 1 S. 1 JVollzGB LSA (ST); § 2 S. 1 JStVollzG (SH); § 2 Abs. 1 S. 1 
ThürJVollzGB (TH).
	 2	In dieser Arbeit wird der Begriff „Justizvollzugsanstalt“ nur als Eigenname spezifischer 
Gefängniseinrichtungen verwendet. Im Rest der Arbeit wird der Begriff „Gefängnis“ bevor­
zugt, da er den Freiheitsentzug als wesentliche Funktion der Institution benennt und damit ihren 
Zweck und Charakter präziser beschreibt.
	 3	Thiele (2016); Buchert et al. (1995); Stöckle-Niklas (1989); Ernst (1972).
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des Altersdurchschnittes nicht von herausragender Bedeutung ist, so erscheinen 
Langzeitbesuche für den Jugendstrafvollzug dennoch aufgrund einer Reihe von 
Faktoren mindestens genauso notwendig.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine systematische Erfassung und Bewertung 
von Langzeitbesuchen im deutschen Jugendstrafvollzug als besonders dringlich. 
Die vorliegende Arbeit soll diese Forschungslücke schließen, indem sie die Rechts­
lage und Rechtswirklichkeit des Langzeitbesuchs erfasst und sie mithilfe krimino­
logischer Erkenntnisse bewertet.

Aus kriminologischer Perspektive ist der Langzeitbesuch kein eindimensiona­
ler Untersuchungsgegenstand, der sich von selbst erklärt. Um ihn als Begriff zu 
schärfen und schlussendlich als Maßnahme in der Realität zu bewerten, müssen 
daher verschiedene Umwege eingeschlagen werden: „Wenngleich die Krimino­
logie an fremden Tischen essen muss, was sie von ihren Gastgebern aufgetischt 
erhält, so erlaubt sie sich doch, die Gastgeber zu wechseln und in verschiedenen 
Gasthäusern zugleich zu tafeln.“4 

Diesem kriminologischen Selbstverständnis folgend, vollzieht diese Arbeit 
einen Spagat zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sowie 
theoretischen und empirischen Methoden: Sie nutzt im theoretischen Teil krimi­
nologische, raumsoziologische, historische und rechtliche Perspektiven, um im 
empirischen Teil darauf aufbauend die rechtstatsächliche Situation im deutschen 
Jugendstrafvollzug systematisch durch sowohl quantitative als auch qualitative 
Methoden der empirischen Sozialforschung zu erfassen und zu bewerten. 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden verschiedene Dimensionen des Langzeit­
besuchs als Untersuchungsgegenstand diskutiert. So zeichnet sich der besondere 
Besuch durch einen Doppelcharakter aus: Zum einen beschreibt er eine soziale 
Interaktion in speziellen Räumen des Gefängnisses und besitzt als solcher eine phy­
sische und soziale Realität. Im Abschnitt 1. a) wird der besondere Besuch deshalb 
aus einer raumsoziologischen Perspektive betrachtet. In diesem Zusammenhang 
werden sowohl die Konzepte von „heterotopen“-, „liminalen“- und „Innen-Räumen 
als auch Ansätze der „carceral geography“ auf die Räumlichkeiten übertragen, in 
denen Langzeitbesuche stattfinden. So sind Langzeitbesuchsräume als besondere 
Räume zu verstehen, die einerseits im Strafvollzug, also in einer Zwangssituation 
platziert sind, aber gleichzeitig die Illusion von Draußen erzeugen sollen und kön­
nen, also als ein Ort in Freiheit erscheinen können. 

Zum anderen stellt dieser Ort ein Rechtskonstrukt dar, das eine historische Ent­
wicklung durchlaufen hat. Aus diesem Grund wird im Abschnitt 1. b) die rechts­
historische Entwicklung von Langzeitbesuchen im deutschen Jugendstrafvollzug 
rekonstruiert: In der Vorgeschichte der gegenwärtigen Rechtslage zeigt sich, dass 

	 4	Kunz (2004), S. 27.
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Langzeitbesuche immer schon umstritten waren. Die seit jeher heikle Frage der 
Sexualität beeinflusste die Fachdiskurse ebenso wie Gesetzgebungsprozesse und 
wirkt bis in die gegenwärtige Rechtslage nach. 

Im zweiten Kapitel wird die gegenwärtige Rechtslage zur erweiterten Einbin­
dung sozialer Kontakte durch Langzeitbesuch im Jugendstrafvollzug erfasst und 
mit kriminologischen Erkenntnissen abgeglichen. Dabei stellt ein besonderes Prob­
lem die Rechtsmaterie dar, die sich aufgrund der Zersplitterung in viele Landesge­
setze zum Jugendstrafvollzug als unübersichtlich erweist und eine kriminologische 
Durchdringung des Jugendstrafvollzugs erheblich erschwert.5 Um die Rechtslage 
überhaupt bewerten zu können, werden im Abschnitt 2. a) zunächst die rechtlichen 
Grundlagen des Langzeitbesuchs erfasst, die das Vollzugsziel, die Vollzugsgrund­
sätze, die Sicherheit und Ordnung sowie die Außenkontaktregelungen mitsamt den 
Regelungen zum Langzeitbesuch betreffen. Außerdem werden Bezüge zur bishe­
rigen Rechtsprechung sowie zum Verfassungsrecht hergestellt und relevante inter­
nationale Rechtsquellen aufgeführt. Die Deskription der Rechtslage zielt darauf ab, 
die entscheidenden Maßstäbe herauszuarbeiten, die aus rechtlicher Perspektive für 
die Beurteilung von Langzeitbesuch entscheidend sind. Dabei wird deutlich, dass 
die Gesetzgeber Außenkontakt in Form des Langzeitbesuchs nur fördern, wenn 
ein positiver Einfluss auf den Gefangenen erwartet werden kann.

Vor diesem Hintergrund wird im Abschnitt 2. b) der komplexe Einfluss der er­
weiterten Einbindung des sozialen Umfelds von Jugendstrafgefangenen mithilfe 
kriminologischer Erkenntnisse im Kontext der rechtlichen Vorgaben erfasst. Die­
ser Abschnitt geht zunächst einen Umweg über Untersuchungen, die ganz allge­
mein den Einfluss von sozialen Kontakten auf Gefangene und Kriminalität ana­
lysieren. Erst in einem zweiten Schritt werden kriminologische Befunde über den 
spezifischen Einfluss sozialer Kontakte im Rahmen von Langzeitbesuchen prä­
sentiert. Dieser Umweg wird einerseits aus einem praktischen Grund beschritten, 
da nur eine begrenzte Anzahl von kriminologischen Studien zum Langzeitbesuch 
vorliegen. Andererseits muss auch aus theoretischer Perspektive die Bedeutung 
des Langzeitbesuchs mit der Bedeutung von Sozialkontakt allgemein diskutiert 
werden, da der Langzeitbesuch gleichbedeutend mit der Intensivierung von So­
zialkontakt ist. Daher wird in diesem Abschnitt theoretisch fundiert gezeigt, wie 
komplex und vielschichtig der Einfluss von Sozialkontakt vor, während und nach 
dem Gefängnis ist. Abschnitt 2. b) bildet neben der empirischen Untersuchung das 
Herzstück dieser Arbeit. Die hier vorgenommene, sehr umfangreiche Bestandsauf­
nahme der Literatur vor allem auch aus dem Ausland zum Thema „soziale Bezie­
hungen“ erweist sich als notwendig, da zum einen die Forschungslage in Deutsch­
land recht dürftig erscheint und zum anderen gegenwärtig in der Literatur eine 
systematische Erfassung und gut strukturierte Darstellung der kriminologischen 
Bedeutung von sozialen Beziehungen fehlt.

	 5	Vgl. Bäumler et al. (2018), S. 211.


